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schiedenen deutschen Territorien die landständischen Verfassungen.
Sie wirkten um so wohlthätiger, als die Reichstage allmählich
in eine fast leere Zeremonie ausarteten. Da die Korporation
der Stände nicht bloß ihre, sondern in der Regel auch die
allgemeinen Landesinteressen vertrat, nannte man sie auch
„Landschaft".

Die Grundlage der bayerischen Standschaft bildeten die
Schnaitpacher Urkunde von 1302 und die Ottonische Hand¬
veste von 1311. Die Zahl der bayerischen Stände betrug
ausgangs des Mittelalters c. 800. Sie erschienen jedoch
nicht in Gesamtheit, sondern übertrugen die Erledigung
ihrer Geschäfte anfangs einem Ausschuß vou 64 und
später einem solchen von )6 Mitgliedern. In beiden waren
Adel, Geistlichkeit und Bürger im Verhältnisse 2:1:1
vertreten.

c) Der niedere Adel. Vom niederen Adel kam der Ritter¬

stand zu immer höheren: Ansehen. Seine vollständige Entfaltung
begünstigten namentlich die Kreuzzüge, denn während derselben
kämpfte er für das Heiligste, die Religion und die Erhaltung der
Rechte der christlichen Mitbrüder. Die höchste Blüte des Ritter¬
tums zeigte sich in den geistlichen Ritterorden, welche unmittel¬
bar aus den Kreuzzügen hervorgingen. (Siehe polit. Gesch.)

Hauptsächlich zur Zeit der Kreuzzüge entwickelte sich auch eine
unmittelbare Reichsritterschaft, indem sich manche mächtige Ritter
von der Herrschaft ihrer Landesherren losrissen und unmittelbar
unter den Kaiser stellten. — Die Höfe und Burgen der Ritter
waren die Schulen der Artigkeit und feiner Sitten, die man
mit den Heldentugenden vereinigte, sowie der Ehrerbietung gegen
die Frauen. — Ende dieser Periode fing der edle Geist der Ehre
und Tugend, der unter den Hohenstaufen herrschte, allmählich
aus dem Rittertums zu verschwinden an, und die rohe Gewalt
wurde immer verderblicher; das Rittertum sank zum Raubritter
turne herab.

Die Zahl der freien Grundbesitzer wurde infolge der Kreuz¬
züge wieder vermehrt, denn alle Leibeigenen und Hörigen, welche
sich einer Kreuzfahrt anschlossen, wurden frei. Aber die vielen
Abgaben, welche die freien Bauern dem Adel zu leisten hatten,


